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Vor wort

Dieses Merkblatt wurde vom DVGW-Projektkreis 

„Auskunftsverfahren“ im W-TK 2.5 „Technische GIS“

erarbeitet. Es dient als Grundlage für die Erteilung 

von Auskünften zur Lage von unterirdischen Versor-

gungsleitungen.

Hauptaufgabe der Leitungsdokumentation ist je-

derzeit die Anlagen schnell und zuverlässig auf-

zufinden und somit den Betrieb der Leitungen und 

Anlagen sowie die jederzeitige Versorgung der Kun-

den sicherstellen zu können. Die Versorgungsun-

ternehmen der Gas- und Wasserwirtschaft haben 

darüber hinaus ein erhebliches Eigeninteresse am 

Bestand und Schutz ihrer Leitungen und Anlagen. 

Der Schutz der Anlagen dient u. a. der sicheren 

Versorgung der Kunden und der Vermeidung von 

Personen- und Sachschäden. Aus diesem Grund 

werden erdverlegte Leitungen und Anlagen ein-

gemessen und in entsprechenden Bestands- und 

Übersichtsplanwerken dokumentiert. Eine Notwen-

digkeit der Versorgungsunternehmen zu einer ge-

eigneten Leitungsdokumentation ergibt sich aus 

den einschlägigen und allgemein anerkannten 

Regeln der Technik (z. B. DIN 2425, Technisches 

Regelwerk des DVGW). Diese sehen vor, dass die 

Versorgungsunternehmen ihre Leitungen einmes-

sen, Bestandspläne erstellen und fortführen.

Der Tiefbauausführende hat sich vor Beginn seiner 

Maßnahme Kenntnis über die jeweiligen Versor-

gungsunternehmen zu verschaffen. Informationen 

hierzu können u. a. der von den Kommunen geführ-

ten Liste zu „Trägern öffentlicher Belange“ entnom-

men werden. 

Das Tiefbauunternehmen ist verpflichtet, sich un-

mittelbar vor Baubeginn über die Lage von Lei-

tungen und Anlagen die notwendige Gewissheit zu 

verschaffen und die unterirdischen Versorgungsan-

lagen für die Dauer der Bauausführung zu schüt-

zen. Die Verpflichtung zur Erkundigung auf Seiten 

der Tiefbauunternehmen ergibt sich aus gefestigter 

Rechtsprechung sowie Vorschriften zur Unfallver-

hütung und Regelungen der Landesbauordnungen 

etc. 

Verstöße eines Unternehmers gegen die Erkun-

digungs- und Sorgfaltspflicht führen im Schadens-

fall zu einer Schadensersatzverpflichtung nach 

§ 823 BGB und können darüber hinaus im Einzelfall 

auch mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden 

sein.

Gleichermaßen unstrittig ist die Mitwirkung eines 

Versorgungsunternehmens durch die Leitungsaus-

kunft im Zuge von Bau- und Planungsmaßnahmen. 

Auf Grund des vorhandenen öffentlichen Interesses 

werden durch Versorgungsunternehmen Auskünfte 

gegenüber Dritten über die Lage und den Verlauf 

ihrer Leitungen erteilt.

Im Ergebnis der vorgenannten rechtlichen Voraus-

setzungen und unter Berücksichtigung der gebo-

tenen und möglichen technischen Vorgehensweise 

soll der hier beschriebene Hinweis den Versor-

gungsunternehmen eine Empfehlung zum Verfah-

ren der Auskunftserteilung geben. Dabei wird auch 

der Einsatz neuer Medien und Technologien im 

Zuge der Auskunftserteilung durch Versorgungsun-

ternehmen berücksichtigt.
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